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Bebauungsplan Ökohof Gehrweiler 

in der Gemeinde Gehrweiler  

 

 

 

Abwägung zum frühzeitigen Beteiligungsverfahren 

zum Bebauungsplan "Ökohof Gehrweiler" 

gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
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Stand: August 2017 
 



2 
RZ 
D:\Texte\2012042\Beschlus\20170814_BES_001_JO_ÖBB_BP Aug17.docx 

1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Gehrweiler möchte im Außenbereich die Errichtung eines Ökohofes ermög-
lichen und möchte durch die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes dieses 
Projekt unterstützen. 
 
Am 27.10.2016 wurde im Gemeinderat das Projekt vorgestellt und die Aufstellung des Be-
bauungsplanes beschlossen. Gleichzeitig wurde auch der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes entsprechend angenommen. Von März bis April 2017 wurden die frühzeitige Behör-
denbeteiligung und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Dabei hatten 
sowohl die Behörden- und die sonstigen Träger öffentlicher Belange als auch die Öffent-
lichkeit innerhalb von 4 Wochen die Gelegenheit, sich über den Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes zu informieren und entsprechende Stellungnahmen abzugeben.  
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie eine Abwägung bzw. Berücksich-
tigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhau-
sen 
Bezirksamtsstraße 7 
67806 Rockenhausen 

01.03.2017 Hinweise 

2.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Aussenstelle Schulaufsicht 
Postfach 100262 
67402 Neustadt a. d. Weinstraße 

21.02.2017 Keine 

3.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, Region Mitte 
Camberger Straße 10 
60327 Frankfurt am Main 

03.03.2017 Keine 

4.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

24.02.2017 Hinweise 

5.  DLR Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

24.02.2017 Hinweise 

6.  Fernleitungs-Betriebsgesellschaft GmbH 
Hohlstraße 12 
55743 Idar-Oberstein 

21.02.2017 Keine 

7.  Landesforsten Rheinland-Pfalz 
Forstamt Donnersberg 
Dr.-Carl-Glaser-Straße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

20.03.2017 Hinweise 

8.  Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

03.03.2017 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Direktion Landesdenkmalpflege 
Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Schillerstraße 44 - Erthaler Hof 
55116 Mainz 

22.03.2017 Keine 

10.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

22.03.2017 Keine 

11.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Gesundheitsamt 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

16.03.2017 Hinweise 

12.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Untere Landesplanungsbehörde 
Uhlandstraße 2 
67292 Kirchheimbolanden 

23.03.2017 Hinweise 

13.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

09.03.2017 Hinweise 

14.  Landesbetrieb Mobilität Worms 
Schönauer Straße 5 
67547 Worms 

27.03.2017 Hinweise 

15.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

27.03.2017 Hinweise 

16.  Pfalzgas GmbH 
Wormser Straße 123 
67277 Frankenthal 

23.02.2017 Keine 

17.  Pfalzwerke Netz AG 
Abteilung Netzbau 
Kurfürstenstraße 29 
67061 Ludwigshafen 

17.03.2017 Hinweise 

18.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

22.03.2017 Hinweise 

19.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Generalaufsicht, Referat 21 
Deworastraße 8 
54920 Trier 

17.03.2017 Keine 

20.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

16.03.2017 Hinweise 

21.  Verbandsgemeindewerke Rockenhausen 
Kaiserslauterer Str. 10a 
67806 Rockenhausen 

23.03.2017 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

22.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Bahnhofstraße 59 
66869 Kusel 

28.02.2017 Keine 

23.  Landes-Aktions-Gemeinschaft 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e. V. 
Kirchenstraße 13 
67823 Obermoschel 

30.03.2017 Keine 

24.  Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e. V. 
Fasanerie 
55457 Gensingen 

10.03.2017 Hinweise 

25.  Landesverband Rheinland-Pfalz des 
Deutschen Wanderverbandes 
Fröbelstraße 24 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße 

17.03.2017 Keine 

26.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. 
Kirchenstraße 13 
67823 Obermoschel 

17.03.2017 Keine 

27.  Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 
Namens der Ortsgemeinde Höringen 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

27.03.2017 Keine 

28.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Uhlandstr. 2 
67292 Kirchheimbolanden 

27.04.2017 Keine 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen die zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung, abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Original-
fassung abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise 
werden die Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die 
Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen ein-
gesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen vom 

01.03.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen 
wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu verkehrsrechtlichen Sicherungsmaßnah-
men (Beschilderung, etc.) sind in der weiteren Planung zu beachten und nicht Inhalt des 
Bebauungsplanes. 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Aussenstelle 

Schulaufsicht, Neustadt a. d. Weinstraße vom 21.02.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Belange der Schulaufsicht nicht betroffen seien und deshalb keine 
Einwände bestehen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Frankfurt vom 

03.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Planung der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen 
nicht berührt seien. Das Vorhaben läge abseits von Bahnanlagen. Deshalb werden weder 
Bedenken noch Anregungen vorgetragen. 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.4 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Kaiserslautern vom 

24.02.2017 

 

Sachbericht: 
 

  

  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur bestehenden Telekommunikationsleitung der Telekom, die in einem bei-
gefügten Plan ersichtlich ist wurden zur Kenntnis genommen und sind in der weiteren Er-
schließungsplanung zu beachten. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen 
zum Bebauungsplan. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
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2.5 Stellungnahme der DLR Westpfalz, Kaiserslautern vom 24.02.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass gegen die Errichtung eines Ökohofes im Außenbereich gemäß dem 
vorgelegten Bebauungsplan keine Bedenken bestehen wird zur Kenntnis genommen. Die 
Empfehlung zur Verbreiterung des Zufahrtsweges, um Gegenverkehr zu ermöglichen wird 
zur Kenntnis genommen. Es sind innerhalb der Zufahrtsstrecke mehrere Ausweichmöglich-
keiten vorgesehen, um hierdurch den Gegenverkehr zu gewährleisten. Eine Verbreiterung 
des gesamten Weges soll nicht erfolgen, um vor allem zusätzliche Versiegelung zu ver-
meiden und somit den Bodenschutz zu gewährleisten. Eventuelle Engpässe in der Zeit von 
Erntemaßnahmen können toleriert werden, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes 
und sind vom Vorhabenträger entsprechend zu steuern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.6 Stellungnahme der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft GmbH, Idar-Oberstein 

vom 21.02.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens von der FBG betreute Anlagen durch die Planung nicht betrof-
fen sind. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.7 Stellungnahme des Forstamtes Donnersberg, Kirchheimbolanden vom 
20.03.2017 

 

Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Gefährdungsbereich des Waldes und der Verkehrssicherungspflicht der 
Waldbesitzenden und der hieraus erforderlichen abzuschließenden Regelung zwischen 
Waldbesitzern und Investoren hinsichtlich Haftungsausschluss werden zur Kenntnis ge-
nommen. Dies ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Der Investor wird aber entsprechend 
hierauf hingewiesen. Der Hinweis, dass keine Gülle in den angrenzenden Wald gelangen 
darf wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es ist ein Abwasserbeseitigungskonzept, auch 
im Hinblick auf die Gülle, zu erstellen und mit der SGD Süd abzustimmen. Eine Einleitung 
in den Wald ist hierdurch ausgeschlossen. 
 
Die Hinweise auf gegebenenfalls negative Auswirkung auf die Wirkung und Funktion des 
Waldes und dass hierbei die Forstbehörde zu informieren ist wird ebenfalls zur Kenntnis 
genommen. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Planunterlagen. Der Hinweis, dass 
auf Grundlage der vorgelegten Planunterlagen, unter Beachtung der vorherigen Ausfüh-
rungen, dem Bebauungsplan forstlicherseits zugestimmt werden kann wird zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise zu einer kartierten Quelle 75 m talwärts des Geltungsbereiches 
und dass das Forstamt Donnersberg als Ansprechpartner für Kompensationsmaßnahmen 
zur Verfügung steht werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung 
beachtet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.8 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäo-

logie, Speyer vom 03.03.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass im Planbereich keine archäologischen Fundstellen bzw. Grabungs-
schutzgebiete verzeichnet sind wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Punkte zu 
den Baumaßnahmen werden in den Bebauungsplanunterlagen in den Texten "Festsetzun-
gen" unter "Allgemeine Hinweise" ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.9 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Ge-

schäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz 
vom 22.03.2017 

 

Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege keine denkmalpflegeri-
schen Belange betroffen sind.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.10 Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier vom 22.03.2017 
 

Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die geplante Baumaß-
nahme keine Einwände hat. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanla-
gen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Auch ist keine Neuverlegung geplant. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.11 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Gesundheitsamt, 
Kirchheimbolanden vom 16.03.2017 

 

Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass im Prinzip keine Einwände bestehen wird zur Kenntnis genommen. 
Auch der Hinweis auf die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Bezug auf die Trink-
wasserversorgung wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den 
Unterlagen. Die Abstimmung erfolgt durch den Vorhabenträger. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.12 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere Landespla-

nungsbehörde, Kirchheimbolanden vom 23.03.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass seitens der Unteren Landesplanungsbehörde keine Einwendungen 
erhoben werden, werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Brandschutzgutach-
ten, den Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, den externen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen und den ausgefüllten Verfahrensvermerken wurden zur Kenntnis genommen und 
in der weiteren Planung beachtet. Der Hinweis, dass der Flächennutzungsplan parallel zu 
ändern ist wird ebenfalls zur Kenntnis genommen und zum nächsten Verfahrensschritt 
durchgeführt. Der Bebauungsplan wird zur Genehmigung vorgelegt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.13 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 

09.03.2017 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass im Plangebiet kein Altbergbau oder aktueller Bergbau erfolgt, werden 
zur Kenntnis genommen. Hinweis zu Boden und Baugrund zur Rutschungs- und Wasser-
empfindlichkeit der bestehenden geologischen Verhältnisse wird ebenfalls zur Kenntnis 
genommen. Die Empfehlung, die Hangstabilität durch einen Baugrundgutachter prüfen zu 
lassen, sowie die entsprechenden DIN-Normen werden in den Planunterlagen allgemein 
ergänzt. Der Hinweis, dass keinerlei Überschneidungen mit Rohstoffsicherungsflächen 
bestehen und auch hierzu keine Einwände bestehen wird zur Kenntnis genommen. Hin-
weise zu einem erhöhten Radonpotential im Plangebiet und der Empfehlung, diese unter-
suchen zu lassen wird zur Kenntnis genommen. Der Bauherr kann sich im Internet im Hin-
blick auf die Radonproblematik informieren und selbst entscheiden, ob er hier im Rahmen 
der Baugrunduntersuchungen auch das Radonpotential untersuchen lässt. Es wird jedoch 
empfohlen, die Gebäude durch technische Maßnahmen vor dem Eindringen von Radon 
entsprechend zu schützen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.14 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität, Worms vom 27.03.2017 

 

Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erfordernis einer Linksabbiegespur und zur entsprechenden Planung zu 
den Sichtfeldern und die Aufweitung der Erschließungsstraße auf 30 m werden zur Kennt-
nis genommen und in der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt.  
 
Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass die vorhandene Wirtschaftswegeein-
mündung danach zu schließen ist und der Ausbaubereich in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes aufzunehmen ist. Das wird im Bebauungsplan entsprechend dargestellt. 
 
Der Hinweis, dass kein Oberflächenwasser in das Straßenentwässerungssystem eingelei-
tet werden darf wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
Die Hinweise zur Kostenübernahme und der Ausbauvereinbarung wird zur Kenntnis ge-
nommen und in der weiteren Planung entsprechend vorgenommen. 
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Ein Markierungs- und Beschilderungsplan wird ebenfalls rechtzeitig vorgelegt, ist aber nicht 
Inhalt des Bebauungsplanes. Die weiteren Hinweise zur Straßenbaumaßnahme und den 
Ablösekosten werden ebenfalls zur Kenntnis genommen, sind aber ebenfalls nicht Inhalt 
des Bebauungsplanes. Der Vorhabenträger wird informiert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.15 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Kai-

serslautern vom 27.03.2017 

 

Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zum teilweisen landwirtschaftlichen Vorranggebiet gemäß Regionalem Raum-
ordnungsplan Westpfalz wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass hier auch eine privilegierte Nutzung nachzuweisen ist. Der Bebauungsplan 
bereitet eine Nutzung als Sondergebiet Landwirtschaft vor. Die Privilegierung ist an anderer 
Stelle entsprechend nachzuweisen und ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes.  
 
Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es sind für 
die Nutzung des Weges Ausweichbuchten vorgesehen, um ein Begegnungsverkehr land-
wirtschaftlicher Nutzfahrzeuge und Besucherverkehr zu ermöglichen. Somit kann der Wirt-
schaftsweg weiterhin für die landwirtschaftliche Nutzung verwandt werden und Konflikte 
werden dadurch minimiert.  
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Dass keine weiteren grundsätzlichen Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.16 Stellungnahme der Pfalzgas GmbH, Frankenthal vom 23.02.2017 

 

Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass im Plangebiet keine Gasversorgungsleitungen der Pfalzgas GmbH 
liegen.  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.17 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 17.03.2017 

 

Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass gegen den Bebauungsplan keine Bedenken bestehen wird zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise zu den bestehenden beiden 20 kV-Starkstromfreileitungen und 
der 0,4 kV-Starkstromkabelleitung werden zur Kenntnis genommen und entsprechend dem 
Vorschlag im Bebauungsplan ergänzt. 
 
Hinweis: 
Es lagen 3 Lagepläne mit den bestehenden Leitungen bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.18 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 

22.03.2017 

 

Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Vorranggebiet Landwirtschaft und zum Vorbehaltsgebiet Erholung Tou-
rismus werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass das Ziel den Außenbereich vor 
Zersiedlung zu schützen ist und hierdurch ein Konflikt entsteht, wird ebenfalls zur Kenntnis 
genommen. Dass dem Vorhaben, da nicht nur privilegierte Nutzungen vorgesehen sind, 
nicht zugestimmt werden kann, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich jedoch um eine landwirtschaftliche Nutzung, die ledig-
lich als Nebennutzung noch ein touristisches Angebot ermöglichen möchte, um das Tou-
rismusangebot im Donnersbergkreis und der Verbandsgemeinde Rockenhausen zu ergän-
zen und zu unterstützen. Die Hauptnutzung wird dennoch die Landwirtschaft sein, die im 
Vorranggebiet Landwirtschaft auch zulässig ist. Der Betrieb wird sich im Wesentlichen aus 
dieser landwirtschaftlichen Nutzung finanzieren. Zudem ist das Vorhaben bereits mit der 
Unteren Landesplanungsbehörde und der Gemeinde abgestimmt und entspricht den ge-
meindlichen Zielen. Zudem werden durch das Vorhaben die landwirtschaftlichen Nutzun-
gen in diesem Bereich gestärkt, da hier eine Tendenz zur Stilllegung landwirtschaftlicher 
Betriebe seitens der Gemeinde nicht aufgehalten werden kann. Durch diese neue Investiti-
on werden die landwirtschaftliche Nutzung und die Pflege der Landschaft unterstützt. Die 
Bedenken der Planungsgemeinschaft Westpfalz werden deshalb zurückgewiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.19 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Referat 21, 

Gewerbeaufsicht, Trier vom 17.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht des Emissionsschutzes zu dem Vorhaben keine Anregun-
gen oder Bedenken vorgebracht werden.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.20 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 
16.03.2017 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Hinweise zum Entwässerungskonzept, in dem ein überschlägiger Nachweis für den Um-
gang mit dem Oberflächenwasser geführt werden soll, wird zur Kenntnis genommen. Ent-
sprechende Versickerungsflächen werden im Bebauungsplan berücksichtigt und entspre-
chend freigehalten. 
 
Das Entwässerungskonzept wird mit der SGD Süd abgestimmt. 
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Sachbericht: 
 

 
Abwägung:  
 
Die Hinweise zum Höringerbach und 10 m-Schutzbereich werden zur Kenntnis genommen. 
In Umweltbericht wird der Eingriff, den Höringerbach betreffend, gewürdigt und Ausgleich-
maßnahmen definiert. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Zur Löschwasser- und Wasserversorgung wird zur Kenntnis genommen, dass die beab-
sichtigte Eigenwasserversorgung entsprechend mit der Wasser- bzw. Gesundheitsbehörde 
abgestimmt wurde. Die Löschwasserversorgung wurde mit den Verbandsgemeindewerken 
Rockenhausen abgestimmt.  
 
Hinweise zum WHG und zur Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung) und auch die JSGF-
Verordnung zu technischen Regelwerken werden in der weiteren Planung beachtet, sind 
jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abwasserentsorgung, bei der ökologische Gesichtspunkte in Betracht 
gezogen werden sollen, sind zur Kenntnis genommen. Die SGD Süd wird im weiteren Ver-
fahren über die Abwasserentsorgung detailliert informiert und das Konzept wird mit der 
SGD Süd entsprechend abgestimmt. 
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Abwägung: 
 
Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und es wird versucht die Er-
schließungsflächen und Bebauung auf ein Mindestmaß zu reduzieren und entsprechenden 
Bodenschutz zu gewährleisten. Das wird im Umweltbericht entsprechend dargestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Altablagerungen bekannt sind und bei gegebenen-
falls auftretenden Hinweisen zur Altablagerung ist die SGD Süd entsprechend zu informie-
ren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
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2.21 Stellungnahme des Verbandsgemeindewerke, Rockenhausen vom 23.03.2017 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Hinweise zur Erschließung mit Abwasser-, Trinkwasser- und Breitbandversorgung werden 
zur Kenntnis genommen und in der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. Eine 
Berücksichtigung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. Die Erschließung für das Plan-
gebiet ist jedoch hiermit gesichert. 
 
 
2.22 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Dienstort 

Kusel vom 28.02.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens des Vermessungs- und Katasteramtes keine Bedenken oder 
Anregungen vorgebracht werden.  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.23 Stellungnahme der Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rhein-

land-Pfalz e. V., Obermoschel vom 30.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der LAG keine Einwände oder Anregungen erhoben werden.  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.24 Stellungnahme des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e. V., Gensingen 
vom 10.03.2017 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine grundlegenden Bedenken bestehen. Es wird das Konzept eines 
Ökohofes mit regionaler Fleischvermarktung und touristisch-gastronomischem Angebot 
begrüßt. Für das weitere Gelingen wird viel Erfolg gewünscht. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.25 Stellungnahme des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Wander-

verbandes, Neustadt a. d. Weinstraße vom 17.03.2017 
 
Sachbericht: 
 

Es wird erklärt, dass nach Durchsicht der Plananlagen keine Bedenken erhoben werden und 

das Vorhaben begrüßt wird. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.26 Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Obermoschel vom 

17.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Schutzgemeinschaft keine Einwendungen gegen vorge-
legte Planung vorgetragen werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.27 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler vom 27.03.2017 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass von der Ortsgemeinde Höringen, als betroffene Nachbargemeinde, 
keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.28 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Umwelt-, Wasser- und 
Bodenschutzbehörde, Kirchheimbolanden vom 27.03.2017 

 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Es wird erklärt, dass dem Bebauungsplan keine regionalplanerischen Ziele und Restriktio-
nen entgegenstehen. Im Plangebiet und im näheren Umfeld befindet sich weder ein Vogel-
schutzgebiet noch ein FFH-Gebiet. Auch sonstige Schutzgebiete wie Wasserschutz-, Na-
turschutz- oder Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen und werden durch das Plan-
vorhaben deshalb nicht negativ beeinträchtigt. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da der Bebauungsplan nicht den Zweck hat, Wohnraum zu schaffen, sondern ein landwirt-
schaftlicher Betrieb im Außenbereich, inkl. Tourismusangebot und Betriebswohnung er-
möglicht werden soll, muss das Gebot der Innenentwicklung hier nicht beachtet werden. 
Dies wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
Die sonstigen Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Auch die Beeinträchti-
gung des Naturhaushaltes wird im Umweltbericht entsprechend dargestellt und bilanziert 
und die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen abgeleitet.  
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Die Hinweise, dass die Erschließungsstraße, die L 387, im Bebauungsplan detailliert dar-
gestellt ist, werden ebenso zur Kenntnis genommen. Auch Aussagen zum Verbleib des 
Erdaushubmaterials werden im Rahmen des Umweltberichtes dargestellt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Oberflächenentwässerung werden zur Kenntnis genommen, in der weite-
ren Planung beachtet und mit der SGD Süd entsprechend abgestimmt. Hinweise zum Ge-
wässer und dem 10 m-Gewässerschutzstreifen wird zur Kenntnis genommen und im Um-
weltbericht entsprechend dargestellt.  
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Wasserversorgung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Das Erfor-
dernis eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens zur Errichtung einer Eigenversor-
gungsanlage zur Entnahme von Grundwasser wird zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt, ist jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Es erfolgt eine 
entsprechende Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, der Gesundheitsbehörde und 
des feuerwehrtechnischen Bediensteten der Kreisverwaltung zur Löschwasserversorgung. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abwasserbeseitigung wurden zur Kenntnis genommen und es erfolgt eine 
entsprechende Abstimmung mit den Verbandsgemeindewerken und der SGD Süd.  
 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Lagerung wassergefährdender Stoffe/Errichtung von JGSF-Anlagen wer-
den ebenfalls zur Kenntnis genommen und ein entsprechender Hinweis in den Unterlagen. 
Eine Abstimmung erfolgt in der weiteren Erschließungsplanung. Der Hinweis, dass unter 
Beachtung dem Planungsvorhaben aus naturschutzrechtlicher und wasserrechtlicher Sicht 
grundsätzlich zugestimmt werden kann, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gesamtabstimmung 
 
Der Ortsgemeinderat Gehrweiler hat am …………….. die vorgetragenen Anregungen und 
Hinweise zum frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
zur Kenntnis genommen und gemäß diesen eine sach- und fachgerechte Abwägung vor-
genommen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
Gehrweiler, den .................................... 
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